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Amtliches.
Stellvertretendes Generalkommando des

18 . Armeekorps.
Frankfurt a . M ., den 18 . Juni 1918.

Betr . : Verhinderung der Ausbreitung ber
Bartpflechte.

Auf Grund de » § 9d des Gesetzes über den Bela¬
gerungszustand vom 4 . Juni 1851 in der Fassung des
Reichsgesetzes vom 11 . Dezember 1915 bestimmen wir
für den Befehlsbereich des 18 . Armeekorps und des Gou¬
vernement » Mainz.

I.

Jeder Fall von Bartflechte ist von dem zugezogenen
Arzt innerhalb 24 Stunden unter Angabe der mutmaß¬
lichen Ansteckungsquelle anzuzeigen , und zwar in den
preußischen Teilen der für den Aufenthaltsort der Erkrank-
ten zuständigen Polizeibehörde , im Kreise Mainz dem
Gesundheitsausschuß , im übrigem Großherzogtum Hessen
den Kreisgesundheitsämtern.

II.
Bei der Ausübung des Friseur - und Barbiergewerbes

ist zur Verhütung der Weiterverbreitung der Bartpflechte
folgender zu beachten:

1 . An ansteckenden Hautkrankheiten leidende Friseure,
Gehilfen und Lehrlinge dürfen ihr Gewerbe nicht aus¬
üben.

2 . Kunden mit Ausschlägen auf dem Kopfe , im
Gesichte oder am Halse dürfen nur bedient werden , wenn
sie ein ärztliches Zeugnis vorlegen , wonach keine An¬
steckungsgefahr besteht . Sie dürfen in diesem Falle nur
mit eigenen Geräten bedient werden.

3 . Die gemeinschaftliche Benutzung von Handtüchern,
Vorstecktüchern , Rasierpinseln , Puderquasten , Wattebäu¬
schen , Schwämmen , Waschlappen , Bartbinden , Brillan-
tinebürsten , Haarwalzbürsten und Alaunsteinen ist ver¬
boten.

4 . Das Einseifen muß , wenn der Kunde nicht einen
eigenen Rasierpinsel zur Stelle hat , mit der Hand
erfolgen.

5 . Vor und nach dem Rasieren und anderen beruf¬
lichen Verrichtigungen sind die Hände abzuseifen , nach
völliger Abspülung de » Schaumes in eine Schale mit
Desinfektionsflüssigkeit einzutauschen und darin abzureiben.
Die Fingernägel sind völlig frei von Schmutz zu halten.

Als Desinfektionsflüssigkeit ist eine Lösung von 1
Teil Oxycycmquecksilber auf 3000 Teile Wasser zu ver¬
wenden . Mit Genehmigung des zuständigen beamteten
Arzte » kann auch eine andere Desixfektionsflüssigkeit
benutzt werden.

Aufruf
zur

Ablieferung von Alteifen.
Alles alte Eisen sowie unbrauchbare Gegenstände , Maschinen und Geräte aus Eisen sind

abzuliefern . Es dient in erster Linie zur Herstellung von
Kanonen und Granaten.

Jedermann weiß heute , was Störungsfeuer , Trommelfeuer und Sperrfeuer bedeutet und
kann sich denken , welche enormen Mengen Kanonen und Granaten hergestellt werden müssen,
um unsere Feinde niederzukämpfen und zum

Frieden
zu zwingen.

Eine starke Artillerie schützt unsere kämpfenden
Väter , Söhne und Brüder

vor Tod , Verwundung und Gefangenschaft , schützt unsere
Städte und Dörfer , unser Land und unsere Zukunft

vor der Vernichtung durch feindliche Horden.
Wer Alteisen usw.
im Besitz hat , trage es zu Haus sofort zusammen.

Der Ablieferungs Ort und Tag wird bekanntgegeben werden.
Das Alt -Eisen wird bei Ablieferung sofort bezahlt und zwar gegen Bescheinigung am

Abnahmeort.
1. Gußeisen (Maschinenguß ) . pro Doppelzentner Mk . 8 .—
2 . Schmiede L.sen, Roste , Töpfe „ „ Mk . 4 —
3. Bleche , Bandeisen und Draht „ „ Mk.
4 . Unsortiertes Alteisen „ „ Mk . 4 .—

Ausgeschlossen sind:
emaillierte oder verzinkte und verbleite Gegenstände aus Eisen wie Töpfe , Kannen usw.

Der Landrat.
Die Desmfektionsflüssigkeit in den Schalen ist , st bald

sie trübe zu werden beginnt , mindestens aber einmal mg-
lich zu erneuern . In den Geschäften ist für jede die Kun¬
den bedienende Person eine besondere Schale aufzustellen.

6 . Die Rasiermesser sind nach Gebrauch untcr flie¬
ßendem Wasser gründlich abzusplllen , sodann ebenfo wie
die gebrauchten Scheeren , Kämme , Bürsten mit Desin-
fektionsflüfsigkeit abzureiben und mit frischem Papier
abzutrocknen.

Haarschneidemaschinen sind nach Gebrauch über
isslamme oder mit Brennspiritu » c

Die

einer Gasflamme oder mit Brennspiritu » abzubrennen.
7 . Nach dem Rasieren sind zum Abwaschen und Ab¬

trocknen des Gesichts reine , ausgekochte , seit der letzten
Wäsche nicht benutzte Tücher oder frische Papierwäsche
zu verwenden . Fehlt es an beidem , so hat der Kunde
selbst für das Abwaschen und Abtrockxen zu sorgen.

8 . Puder darf nur mittelst Puderbläsers auf die
Haut gespritzt werden.

Ungleiche Aaturen.
43Roman von B . Corony.

„Was fällt Dir ein ?"
„Ja , Mutter , Du bist eine Königin im Reiche der Kunst

>!iid gewöhnt , daß mau Dir huldigt . Dir war auch das
Glück beschieden, einen Gefährten zu finden , dessen ideale An-
schanungen sich weit über das Niveau des Alltagslebens er¬
hoben . Aber Roden denkt anders , wie Papa . Er wollte keine
Kunstgröße , sondern eine Frau , die einzig und allein nur
ihin lebt , in sein Haus führen , eine Frau , die sich völlig mit
ihm und den Eeinigen identifizieren kann . Daß ich das nicht
vermag , ist mein größter Fehler , ist die Kluft , welche sich im¬
mer mehr zwischen uns erweitert . Ich liebe Horst , möchte ihin
alles geben , und kann mich doch um seinetwillen nicht selbst
bezwingen und unterordnen , wie ich es müßte , wie er's be¬
gehrt . ■— Und da kommt eine andere , die kein hervorragendes
Talent besitzt, die nichts von dem Ehrgeiz weiß , die Welt
z» ihren Füßen niederznzwingen . die nichts sein will , als ein
schlichtes ernstes Weib — und nimmt ihn mir ."

«Niinmt ihn Dir ? Und Du duldest das ?"
„Wie soll ich es denn hindern ? Ja , ivenn sie suchen

würde , ihn mit den Künsten einer Buhlerin an sich zu zie¬
hen , dann könnte ich mich wohl wehren , kraft meines guten
Amtes . Aber davon ist keine Rede . Sie begegnet Raden so
schroff und unzugänglich , daß ich mich selbst dadurch verletzt
fühle , sie zieht eine unUbersteigliche Scheidewand zwischen sich
und ihm . Aber was hilft das alles ? Sein Glück ist nicht mehr
bei mir., sondern bei ihr ."
, «Hast Dn Beweise ?"

«Lieber Gott , bedarf es denn solcher ? Es gibt Dinge , die
^ " ^ unzweifelhaft dastehen . Wäre es Horst vergönnt gewe»
>en, Johanna wieder zu begegnen , ehe wir uns auf Helgo-
rano trafen , so würde er heute ein froher , zufriedener Mann
fein und in Eintracht mit seiner Familie leben ."
. ' ch Dich doch niemals aus Deiner Bahn geschleu¬
dert , Jultanel"

«Es ist nun einmal so gekommen , Mama , und war ja
mein eigener Wille . Wenn ich über eine Enttäuschung zu
ktaaen habe, so bereitete ich mir diese selbst, indem ick dg§

Geschenk meiner Liebe zu hoch einichätzte. Aber die Macht der
Vorurteile , der tief eingewurzelten Anschauungen und Ge¬
wohnheiten ist eben stärker . Dagegen läßt sich nichts tun ."

„Dagegen läßt sich nichts tu » ! — Der beständige Refrain
aller schwachen Gemüter ."

„Den ewigen Aufregungen eines fortwährende » Kampfes
biu ich nicht gewachsen , der würde mich geistig und körperlich
zu Grunde richten . Lieber schleppe ich meine Last iveiter ln
der Hoffnung , daß mir der liebe Gott bald zu Hilfe koinnien
wird ."

Minutenlang kauerte Juliane ganz in sich selbst zusnm-
meiigesuuken in der Sofaecke, daun richtete sie sich ans und
bat : „Sprechen wir doch nicht über das alles . Es bringt wirk¬
lich gar keine wohltätige Wirkung auf mich hervor , sondern
zeigt mir die Dinge nur in noch viel trübere », Lichte. Ich
darf nicht zu soviel Nachgrübeln und Nachdenken heraus¬
gefordert werden . Es tut nicht gut . — Leb' wohl , Mama !"

„Du willst fort ?"
„Ja . Ich habe nichts davon gesagt , daß ich länger auS-

bleiben würde und möchte doch auch Horst 's Ungeduld nicht
gerne erregen , wenn er etwa früher als sonst heiiitkoinmei!
sollte ."

„Aber ich erwarte Bekannte und habe auch dem Erbprin¬
zen gesagt , daß ich seine Kompostlioii , welche Du vorzntrage»
gedenkst, von Dir hören würde ."

„Du begreifst doch," erwiderte Juliane der Mutter.
„Ich begreife sehr vieles nicht , mein Kind , und an, we¬

nigsten diese sklavische Furcht , die Dich wegtreibt . Hast Du
eine besondere Verabredung mit Raden getroffen ?"

„Nein , daS nicht . Er ist ja überhaupt ein felteuer Gast in
seinem Hause geivorden ."

„Nun also ? Bist Du verpflichtet , immer auf dem Pr 'istu-
tierteller zu sitzen?"

„Aber eS wäre mir doch fatal , wenn er nicht -vüßte , ivo
ich bin."

„Nun , dem ist abzuhelfen . Wir schicken einfach hin . Viel¬
leicht hat er auch einmal eine Stmide für uns übrig . Das
sollte mich freuen ."

Die Sennora schrieb rasch einige Zeilen und gab sie dem
Diener rur Bekoraima . welcher bald barauj mit der Nachricht

znrttckkehrte: Der Herr Oberleutnant sei nicht zu Hauses
wesen, inan wolle ihm aber , sobald er käme, das Schreiben
einhändigen.

„Du siehst mm , daß er nicht auf Dich wartet, " sagte Ju-
strne.

„Nein , er tut es schon längst nicht mehr, " erwiderte Ju¬
liane und lachte ; aber dieses Lachen klang schmerzlicher und
hoffnungsloser , wie mancher verzweifelte Schmerzensausbruch.

„Nun , mein Kind , je mehr Du Dich an ihn hängst , und
um ihn kümmerst , desto gleichgültiger wird er Dich abschüt-telu ."

„Gut ! Ich kann ihn nicht hindern , seinen eigenen Weg
zn gehen und wenn uns dieser weit auseinander führt , s«
muß ich es eben geschehen lassen."

„Herr Hofopernsänger Martini , Herr Hofkapellmeister L..
Herr Sereuo, " ivurde gemeldet . Mit den genannten Herren
trat auch Baron C. ein . „Bleibst Du bei uns , Juliane ?"

„Ja , Papa . Es gibt ja noch so viel wegen dem Programm
des Hofkonzertes zu besprechen und dann auch wegen dem
Wohltäligkeitsbazar . Du weißt , daß ich auf Wunsch der Für¬
stin Carola als Verkäuferin in der ersten Blumenbude sign-
riere . Mama hat mir versprochen , daß Ihr meine besten Kun-
den sein werdet ."

„Darauf darfft Du natürlich rechnen . Aber muten Dir
diese gesellschaftlichen Verpflichtungen nicht zu viel zu. Ju-
liane ? Du siehst erschöpft und leidend aus ."

„Ich biu eben nicht mehr stebeuzehn Jahre alt , Papa ."
^ zählst deren bald zwanzig . Ein schwer lasten,
des Alter !" scherzte T . . .

„Wie man es nimmt . Mancher erlebt in einer so kurzen
Spanne Zeit mehr , als andere während eines Vierteljahr-
Hunderts . Aber mache Dir nur keine Sorge , Papachen , Du
sollst schon sehen, daß ich immer noch Deine alte , lustiae
Juliane sein kaiut." Wirklich tönte bald darauf ihr heiteres,
melodisches Lachen durch das Zimmer und die anregende Un¬
terhaltung gab den etwas blaffen Wangen die einstiqe Rosen-
färbe wieder.

Unterdessen saß Horst mit Affessor von Tornau in einem
der feinsten Wemrestaurants , aber Mißgestimmt und schweig,
la »' - 233,20



»

9 . Bei Schnittwunden ist Eisenchloridwatte anzu¬
wenden.

10 . Stellt sich erst während der Bedienung eines
Kunden heraus , daß er an einer Bartpflechte oder einem
darauf verdächtigem Ausschläge leidet , so sind die bei
ihm verwendeten Gegenstände sofort außer Gebrauch zu
setzen und sorgfältig zu desinfizieren . Bei Tüchern und
Mänteln hat dies durch Auskochen in Sodalösung zu
geschehen. Papier ist zu verbrennen . Die Desinfektion
der Messer , Scheeren , Bürsten u . a . sowie der Hände ist
besonders gründlich vorzunehmen.

III.
Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bis zu

einem Jahre , beim Vorliegen mildernder Umstände mit
Haft oder mit Geldstrafe bis zu 1500 Mk . bestraft.

Auch behalten wir uns vor , den Gewerbebetrieb der
Zuwiderhandelnden Friseure und Barbiere ganz zu un¬
tersagen.

IV.
Diese Verordnung tritt eine Woche nach ihrer Ver¬

kündung in Kraft.
Der stellv . Kommandierende General.

Riedel , General der Infanterie.
Der Gouverneur der Festung Mainz.

Bausch , Generalleutnant.

II.

Ausführungsbestiinmungen
z » der Verordung über Frühgemüse und Früh¬
obst vom 5 . April 1918 ( Reichsrmzeiger Nr . 83 .)I.
Zweck , Bedeutung und Handhabung der Versand-

Kontrolle.
Die Verordnung vom 5. April 1918 bezweckt eine

durch die Erfahrungen der letzten Jahre begründete Ver¬
schärfung der Verkehrskontrolle beim Versand von gewissen
Arten von Frühgemüsen und Frühobst . Diese Verkchrs-
kontrolle will Anhaltspunkte schaffen für den Verbleib der
aus bestimmten Gebieten zur Ausführung gelangenden
Waren . Dadurch , daß sie die Innehaltung der Höchst¬
preise ^überwacht , dient sie zugleich der Bekämpfung des
Schleichhandels . Eine materielle Wirkung hat diese Über¬
wachung des Versandes von Frühgemüse und Frühobst
mit Eisenbahn oder Kahn jedoch nicht . Die Verkehrs¬
kontrolle hat weder die Bedeutung von Absatzbeschränkun¬
gen noch von Ausfuhrverboten . Es darf ihr dieser Sinn
auch keinesfalls durch unrichtige oder mißbräuchliche An¬
wendung beigelegt werden.

Ebensowenig darf die Versandkontrolle den Verkehr
mit den von ihr betroffenen Waren behindern oder er¬
schweren Ihre Handhabung darf die Gefahr des Ver¬
derbens , die bei Frähware ohnehin größer als bei Herbst¬
ware ist, nicht vermehren . Deshalb muß die Kontrolle
auf gewisse haltbare Frühgemüse - und Frühobftsorten , bei
denen sich überwiegend auch der Zeitpunkt der Aberntung
demjenigen der entsprechenden Herbstware nähert , beschränkt
werden.

Jeder Anbauer von Kontrollgemüse oder Kontrollobst,
der in Betracht kommende Waren versenden will , muß
den erforderlichen Genehmigungsschein ohne Schwierigkeiten
und Zeitverlust erlangen können . Deshalb ist eine weit¬
gehende Dezentralisation vorzusehen , insofern nämlich , als
der für die Erteilung der Versandgenehmigung zuständige
Kommunalverband seine Befugnis nach Bedarf an Unter¬
stellen übertragen muß , indem er abgestempelte und nume¬
rierte Blankettscheine an sie ausgibk

Da die Versandkontrolle den Handelsverkehr nicht
erschweren darf , empfiehlt es sich, daß in dem Bereich der
Landes -, Provinzial - oder Bezirksstellen etwa vorhandene
Gemüse - und Obsthandelsverbände (auf genossenschafilicher
oder anderer Grundlage ) bei der Versandgenehmigung durch
der Überweisung von abgestempelten Blankettscheinen und bei
Überwachung des Verkehrs mit Kontrollwaren an der
Absende - und , wenn angezeigt , auch an der Empfangs¬
station , beteiligt werden.

Sache der Kommunaloerbandes ist es , sorgfältig da-
rüber zu wachen , daß mit den an Unterstellen und Organe
oder Mitglieder von Handelsvereinigungen 'ausgegebenen
Blankettscheinen kein Mißbrauch getrieben wird . Zweck¬
mäßig wird ein solcher dadurch verhütet , daß über die aus¬
gegebenen und die benutzten Blankettscheine , die zu nume¬
rieren sind , Nachweisungen (etwa in Heftform ) aufgestellt
und bei dem überwachenden Kommunalverband zu be¬
stimmten Fristen (wöchentlich oder monatlich ) eingereicht
werden . Die möglichste Berücksichtigung des soliden Handels
bei Durchführung der Versandkontrolle rechtfertigt sich um »'
somehr , als die Kontrollvorschriften sich nur gegen die un¬
zuverlässigen Elemente im Handel richten sollen , die einer
Überführung von Ware aus den Qberschußbezirken in die
Bedarfsgebiete zu angemessenen Preisen Hindernisse bereiten.
Die Überweisung von Blankettscheinen an Handelsoerbände,
deren Organe und Mitglieder setzt voraus , daß die betei¬
ligten Personen die Gewähr für die Befolgung der Kontroll¬
vorschriften nicht nur selbst bieten , sondern auch gegen Ver¬
letzung dieser Vorschriften durch andere , wo immer sie solche
feststellen können , auf das schärfste vorzeben . Jede Pflicht¬
verletzung seitens der Organe oder Mitglieder eines solchen
Handelsverbandes würde nicht nur nach den allgemeinen
Gesetzen unter Strafe stehen , sondern auch als Bertrauenr-
mißbrauch mit dem Ausschluß von der Mitwirkung bei
der Versandkontrolle und bei der staatlichen Bewirtschaftung
überhaupt geahndet werden.

_Am Mißverständnisse zu vermeiden, ' wird darauf hin¬
gewiesen , daß , wo Absatzbeschränkungen für einzelne Arten
von Kontrollgemüse oder Kontrollobst bestehen , und die
Genehmigung zum Versand derartiger Waren in der Form
eines Beförderungsscheines erteilt wird , neben diesem Be¬
förderungsschein nicht noch ein weiterer Versandschein auf
Grund der Verordnung vom 5 . April 1918 erforderlich ist.
Vielmehr schließt der materielle Beförderungsschein den
formellen in sich. '

Kontrollgemüse und Kontrollobst.
Beginn der Versandkontrolle.

Andere als die im § 1 namentlich bezeichneten Ge¬
müsearten dürfen nicht der Versandkontrolle unterworfen
werden . Eine Ausdehnung auf andere Gemüsesorten ist
unzulässig . Dagegen läßt der § 2 eine Ausdehnung der
Kontrolle auf andere als die namentlich bezeichneten Obst-
arten ausdrücklich zu . Diese Ausdehnung geschieht durch
Verordnung der Landes - , Provinzial - und Bezirksstellen,
nachdem die Reichsstelle entsprechende Anträge genehmigt
hat . Die preußischen Provinzial - und .Bezirksstellen haben
derartige Anträge durch das preußische Lnndesamt vorzu¬
legen.

Ferner ist die Anwendung der Versandkontrolle schon
vor dem 1. Juli 1918 nach § 2 der Verordnung zulässig.
Auch hier ist zu den entsprechenden Anordnungen der
Landes -, Provinzial - und Bezirksstellen , die den natür¬
lichen und wirtschaftlichen Verschiedenheiten innerhalb sier
einzelnen Bezirke Rechnung tragen , die Genehmigung der
Reichsftelle vorgesehen.

III.

Form und Inhalt de « Genehmigungsscheines.
Bahnseitige Überwachung de « Versande « von

Kontrollgemüse und Kontrollobst.
1. Bei Wagenladungen und bei Stückgut -(Expreßgut -)

Sendungen von Kontrollgemüse oder Kontrollobst muß das
in Betracht kommende Begleitpapier (Frachtbrief , Eisen-
bahnpaketadresse ) das Stichwort „Kontrollgemüse " oder
„Kontrollobst " tragen . Das Fehlen des Stichwortes oder
das Fehlen eines vollständigen und gültigen Genehmigungs

j Vermerks auf dem Begleitpapier hat zur Folge , daß Wagen-
oder Stückgut - (Expreßgut -) Sendungen von Kontrollgemüse
oder Kontrollobst bahnseitig zurückgewiesen werden.

. 2 . Bei Wagenladungen muß der Versender der Ab-
fertigungsstelle an der Versandstation einen mit Tinte
ausgeschriebenen Genehmigungsschein nach nachstehendem
Muster in doppelter Ausfertigung vorlegen:

(Vorderseite .)
Verglichen und zur Post

gegeben . An

(z. B .) die Landes -, Provinzial -Bezirks
Güterabfertigung . stelle für Gemüse u . Obst.

(Stempel .) in . . .

(Rückseite .)
Diese Karte ist von der Versandstation dem Frachtbrief

zu entnehmen und abzusenden.
Genehmigungsschei » Nr .. .

Der . . ..
in (Wohnort ) . ....;. '. ..
Versendet. . kg . ..
An (Empfänger ) . . . . . . . .
in (Ort ) . . .. . . . .

| Bestimmungsstation . .
gültig bis zum . ' . . . .

(Ort ) . .. 1. , den . .. 1918
(Unterschrift und Stempel der ausstellenden Behörde .)

Die Postkarte muß vom Konimunalverband des Ab¬
sendeortes oder der von ihr damit betrauten Unterstelle
oder von dem etwa bevollmächtigten Organe (Mitglied)
eines Handelrverbandes mit Anschrift der betreffenden Über
wachungsstelle versehen und frei gemacht sein.

3 . Bei Stückgut - (Expreßgut ) Sendungen gilt die Ge¬
nehmigung als erteilt , wenn der Kommunalverband auf
dem Frachtbrief (Eisenbahnpaketadresse ) unmittelbar unter
die Inhaltsangabe folgenden Stempel gesetzt hat : '„Zur
Beförderung mit der Eisenbahn zugelassen bis zum.

(Ort . Datum , Stempel . Unterschrift .)
Ist in dem Genehmigungsstempel ein Gewicht ange

geben , so darf das Gewicht des Gutes ausschließlich Der
Packung dieses Genz.icht nicht überschreiten.

4 . Bei besonders leicht verderblicher Ware kann , um
Bahnsendungen von Kontrollgemüse oder Kontrollobst vor
dem Verderben zu bewahren , ausnahmsweise die Güter¬
abfertigungsstelle die Wagen - oder Stückgut - (Expreßgut -)
Sendungen abfertigen , obwohl die vorgeschriebenen Zulas¬
sung - - oder Genehmigungsvermerke auf dem Begleitpapier
nicht in Ordnung sind . Wie in diesem Ausnahmrsall zu
verfahren ist , ist au , einem Schalteraushang der König
lichen Güterabfertigung auf den Versandstationen im ein
zelnen zu ersehen, auf den die beteiligten Stellen und Per
sonen hiermit verwiesen werden.

5 . Pflicht des Versenders von Kontrollgemüse und
Kontrollobst ist es , um eine unrechtmäßige Versendung von
Waren zu verhindern,

a ) in den Frachtbriefen (Eisenbahnpaketadreffen ) den
Inhalt genau anzugeben und das oben bezeichnete
Stichwort der Inhaltsangabe hinzuzusetzen.

b) bei Auflieferung der Sendung der Versandabsertioung
nachzuweisen , daß der Kommunalverband die Geneh¬
migung zur Versendung mit der Eisenbahn erteilt hat.

Pflicht der Annahmebediensteten der Eisenbahnverwal-
tung ist es , auf Grund ihrer Dienstanweisung zu prüfen,

a) bei Wagenladungen , ob der Inhalt des Frachtbriefes
(Eisenbahnpaketadresse ) mit dem Genehmigungsschein
und der Zweitschrift übereinstimmt;

b) bei Stückgut (Expreßgut ), ob der Frachtbrief (Eisen-
bahnpaketadrefse ) von dem Kommunalverband des
Versenders abgestempelt ist.

6 . Sendungen , die als Militärgut oder als Privat¬
gut für die Militärverwaltung aufgegeben werden , unter¬
liegen den für sonstige Sendungen geltenden Vorschriften
mit Ausnahme der militärisch vorzuprüfenden Sendungen
an die Weiterleitungs - und Hilfsweiterleitungsstellen.

7 . Frachtbriefe (Eisenbahnpaketadreffen ) mit Änderun¬
gen insbesondere bei den Gewichtsangaben werden von den

Güterabfertigungsfitellen nicht angenommen.
8 . Die örtliche Nachprüfung der Güter auf ihren In¬

halt wird von Überwachungrbeamten ausgeführt , die als
solche kenntlich sind oder sich als solche ausweisen.

Mit ausdrücklicher Zustimmung des Dienstvorstehers
darf in Gegenwart eines Eisenbahnbediensteten die tatsäch¬
liche Untersuchung verdächtiger Gäter auch dann vorgenom¬
men werden , wenn das Gut bereits in den Gewahrsam
der Eisenbahn übergegangen ist . Der Dienststvorsteher hat
die Untersuchung zu gestatten , wenn die Betriebs - und
Verkehrrverhältnisse es zulassen.

Wenn der Überwachungsbeamte das Gut für beschlag¬
nahmt erklärt , so ist nach den geltenden Vorschriften zu
verfahren und Widerspruch nicht zu erheben . Der Über¬
wachungsbeamte hat eine Bescheinigung über die Beschlag¬
nahme auszustellen und diese der Eisenbahndienststelle zu
übergeben . Bei teilweiser Beschlagnahme ist auf dem
Frachtbrief (Eisenbahnpaketadresse ) zu vermerken , welcher
Teil des Gutes von dem Überwschungsbeamten entnommen
ist . Güter , die nur untersucht werden , müssen von dem
Überwachungsbeamten in ordnungsmäßigem Zustande und
gut verpackt zurückgegeben und mit einem Anhänger oder
Beklebezettel versehen werden , der die polizeiliche Unter¬
suchung erkennen läßt.

Beschwerden und Ersatzansprüche wegen Öffnung , Durch¬
suchung und Beschlagnahme sind an die Überw «chnngsstelle
zu verweisen.

9 . Unberührt bleiben die nach den allgemeinen Dienst¬
vorschriften und -anweisungen den Eisenbahnbeamten über¬
tragenen Befugnisse hinsichtlich der Behandlung als ver¬
dächtig zu erachtender Sendungen.

iv.
Die Kosten für die in dieser Aurführungsanweisung

vorgeschiebenen Vordrucke und Papiere und für die zu ihrer
vorschriftsmäßigen Ausfüllung erforderlichen Stempel und
sonstigen Einrichtungen haben die Geschäftsabteilungen der
Lande, - , Provinzial - und Bezirksstellen zu tragen . Diese
Kosten sind al , allgemeine Handlungsunkosten bei ihnen zu
verrechnen.

Verlin , den 30 . Mai 1918.

ReichZstelle . für Gemüse und Obst.

I . Nr . 7515.
Marienberg , den 6 . Juli 1918.

Bekanntmachung.
Auf Grund der Verordnung der Reichsstelle für Ge¬

müse und Obst vom 5 . April d. Ir . und der Ausfichrungs-
anweisung hierzu vom 30 . Mai d . I, . wird für den
Oberwsterwaldkreir - folgendes geordnet:

8 1.
In der Zeit vom 1. 7 . ab darf Kontrollgemüse (Weiß¬

kohl , Rotkohl , Wirsingkohl , Mairüben , Möhren und Ka¬
rotten ), sowie Kontrollobst (Avfel , Kirschen , Stachelbeeren,
Johannisbeeren und Himbeeren ) nur mit Genehmigung
des Kommunaluerbandes versandt werden.

8 2.
Die Genehmiguug hat zu erfolgen:

a ) bei Stückgutsendungen auf dem Frachtbrief,
b ) bei Wagenladungen auf einer besonderen Postkarte,

welche dem Frachtbriefe in doppelter Ausfertigung
(eine frankiert ) beizulegen ist.

8 3.
Die Erteilung der Genehmigung wird mit Ausnah¬

me für Weißkohl und Apfel den Bürgermeistern über¬
tragen . Diese erhalten vom Kommunalverband Blanko¬
frachtbrief und Postkarte mit Genehmigungsvermerk . Die
Genehmigungsformulare sind mit fortlaufenden Nummern
versehen und es haben die Bürgermeister eine Liste zu
führen , in welcher sie nach der laufenden Nummer einzu¬
tragen haken , an wen die Genehmigungspapiere abgege¬
ben werden . Die Listen sind nach folgendem Entwurf
anzulegen.
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8 4.
Die im § 3 vorgeschriebene Liste ist alle 14 Tage

von den Bürgermeistern an den Kreisausschuß vorzulegen.8 ö.
Die Ausfüllung der Versandscheine hat unter Beach¬

tung der in dieser Nummer des Kreisblattes abgedruckten
Ausführungsbestimmungen der Reichsstelle zu erfolgen.

§ 6 .
Die Genehmigung darf nur dann verweigert werden,

1. wenn hinreichende Verdachtsgründe vorhanden sind,
daß beim Absatz die festgesetzten Höchstpreise über¬
schritten worden sind;

2 . wenn der Nachweis erbracht wird , daß es sich nicht
um Frühgemüse oder Frühobst handelt , sondern um
Herbstgemüse und Herbstobst , durch dessen frühzeitige
Aberntung der Volksernährung Schaden zugefüat
werden kann;

3 . wenn Grund zu der Annahme besteht , daß durch
den Absatz die Erfüllung ordnungsmäßig genehmig¬
ter Lieferungsverträge gefährdet würde.

8 7.
Wer den vorstehenden Vorschriften zuwiderhandelt,

wird gemäß § 16 der Verorduung über Gemüse , Obst
und Südfrüchte vom 3 . April 1917 (Reichs -Gesetzbl . S.
307 ) mit Gefängnis bis zu einem Jahre und mit Geld¬
strafe bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser Stra¬
fen bestraft . Neben der Strafe kann auf Einziehung der
Vorräte erkannt werden , auf die sich die strafbare Hand¬
lung bezieht , ohne Unterschied , ob sie dem Täter gehören
oder nicht.



§ 8 .
Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage der Ver¬

öffentlichung in Kraft.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses '.

Die Herren Bürgermeister ersuche ich, vorstehende Be¬
kanntmachung zur Kengtnis der Interessenten zu bringen
und die gegebenen Vorschriften auf das sorgfältigste zu
beachten.

Die Versand -Genehmigung für Weißkohl und
Aepfel kann nur von dem Kreisausschutz erteiltwerden.

Frachtbriefe mit Genehmigungsvermerk sind bei mir
anzufordern.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Marienberg , den 9 . Juli 1918.
Die Gemeindesammelstellen werden ermächtigt , in der

Zeit vom 1.— 14 . Juli er . auf Abschnitt Nr . 9 der Eier¬
karte je ein Ei «n die Vrrsorgungsberechtigten abzugeben.

Ter Vorsitzende des Kreisausschufses.
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Marienberg , den 9 . Juli 1918.
Bekanntmachung.

Die Herren Bürgermeister des Kreises erinnere ich
wiederholt an die rechtzeitige Vorlage der Kunden - Zu-
und Abgangslisten in Bezug auf die Fleisch -Versorgung.

Weiter ersuche ich Sie , die Fleischausgabestellen künf¬
tig zu überwachen , damit nicht Fleisch ausgegeben wird
an Personen , die in der Kundenliste nicht eingetragen
sind und infolgedessen bei der Knappheit der überwiesenen
Fleischmengen Kunden zurückstehen müssen.

Metzger , die die Vorschriften über Fleischversorgung
übertreten , haben unnachsichtlich die Schließung ihres Ge¬
werbebetriebe * zu gewärtigen.

Der Kreisausschuß des Oberwesterwaldkreises.
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Tgb . Nr . K : G . 5390.
Marienberg , den 8 . Juli 1918.

Anordnung
über den Druchverkehr im Oberwesterwald¬

kreise.
Auf Grund der §§ 5 , 6 ff und 37 , 38 ff der Reichs¬

getreideordnung für die Ernte 1918 vom 29 . Mai 1918
— R . G . Bl . S . 434 — wird für den Oberwesterwald-
kreis folgendes angeordnet:

8 1.
Für ieden landwirtschaftlichen Betrieb ist eine Drusch¬

karte nach untenstehendem Muster zu führen.
8 2.

Der Maschienenführer der zum Ausdrusch zugelessenen
Dreschmaschine darf mit dem Dreschen erst beginnen , wenn
ihm von dem Eigentümer oder seinen rechtmäßigen Ver¬
treter die mit dem Nqmen des Eigentümer » ausgezeichnete
Druschkarte ausgehändigt ist.

§ 3.
Bei jedem Dreschen mit der Maschine ist das Er¬

gebnis in Ctr > von dem Maschinenführer sofort in die
Karte einzutragen . Die Richtigkeit der Einträge ist vom
Maschinenführer und dem Eigentümer des Getreides oder
dessen Vertreter zu bescheinigen . Diese haften für die
Richtigkeit der Bescheinigung . Die ausgefüllte Karte ist
der Ortsbehörde sofort nach Beendigung des Ausdrusches
zu übergeben , die sie.unverzüglich nach hier weiter zu leiten
hat.

8 4.
Die Leiter der landwirtschaftlichen Betriebe sind ver¬

pflichtet , das Getreide zu den vom Beauftragten des
Kommunalverbandes angeordneten Zeiten nach Eintreffen
der zugelassenen Maschine durch diese ausdreschen und
gegebenenfalls da » Getreide an die Maschine anfahren
zu lassen.

Wintergerste muß spätestens innerhalb 8 Tagen nach
ihrer Einbringung ausgedroschen und abgeliefert werden.

Wer mit eigener Maschine dreschen will , hat dies
der Ortsbihörde anzuzeichen . Das Dreschen mit eigener
Maschine muß in derselben Zeit geschehen, in der der
allgemeine Ausdrusch vernommen wird.

Ausnahmen bedürfen der Genehmigung des Kom¬
munalverbandes.

Flegeldrusch ist nur mit Ermächtigung der zustän-
Ortsbehörde gestattet . Der Beginn des Dreschens ist der
Ortsbehörde anzuzeigen . Über di » erteilten Ermächtigungen
zum Flegeldrusch ist eine Liste zu führen , in der

1. der Eigentümer des Getreides,
2 . Tag der erteilten Erlaubnis zum Flegeldrusch,
3 . Beginn des Drusches,

. 4 . Beendigung de» Drusches,
einzutragen ist.

^ 8 5.
Soweit m den Gemeinden Flegeldrusch gemäß § 4

zugelassen bezw . das Ausdreschen mit eigener Maschine
vorgenommen wird , ist das tägliche Ergebnis des Dreschens
von dem Leiter des landrv . Betriebes spätestens am an¬
deren Tage der Ortsbehörde anzuzeigen und vorr dieser
sofort in die Druschkarte nnch Prüfung einzutragen . Die
Richtigkeit der Angaben muß aber auch in diesen Fällen
von dem Eigentümer oder seinem rechtsmäßigen Betreter
durch Namensbeischrift in der Druschkarte bescheinigt werden

Jeder landw . Betrieksunternehmer ist verpflichtet , dem
^baustragten des Kommunalverbandes alle Auskünfte
hinsichtlich der Getteideernte und des Ausdrusches zu erteilen;
? • pj: tm  Betreten seiner Räumlichkeiten zur per¬
sönlichen Inanspruchnahme zu gestatten.

8 7.
Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bis zu

b Monaten oder Geldstrrfe bis zu 10000 Mark geahndet.

Der Kreisausschuß des Oberwesterwaldkreises.
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Ich bitte , möglichst alle für die Königliche Kreis¬
end Forstkasse in Marienberg bestimmten Gelder auf das
für diese Kasse beim Postscheckamt in Frankfurt a . M.
bestehende Konto Nr . 6826 mittels Zahlkarte oder Über¬
weisung einzuzahlen.

Königliche Kreiskasse Marienberg.

Krieg und Politisches.

Die Herren Bürgermeister werden ersucht , vorstehende
Anordnung sofort in Ihrer Gemeinde bekannt zu geben
und alles Weitere in die Wege zu leiten . Mit dem
Ausdrusch muß sobald wie möglich begonnen werden , da
das Getreide der neuen Ernte für die Brotversorgung der
Bevölkerung dringend notwendig ist . Da aber auch der
Landwirt an frühzeitiger Lieferung wegen der Frühdrusch¬
prämie , die auf alle Fälle gewährt wird , ein Interesse
hat , wird eine beschleunigte Ablieferung leicht zu erreichen
sein.

Auf § 4 Abs . 2 — Ausdrusch der Wintergerste —
werfe ich besonders hin und ersuche entsprechend der bereits
ergangenen Rundverfügung da » Weitere sofort zu ver¬
anlassen.

Die in der Gemeinde zur Verfügung stehenden Ge¬
treidebestände sind dem zuständigen Kommissionär zwecks
Abnahme sofort zu melden , damit rechtzeitige Abnahme
erfolgen kann und die Frühdruschprämie den Landwirten
nicht verloren geht.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

I . Nr . K . A . 8297.
Marienberg , den 8 . Juli 1918.

Zur künftigen Versorgung des Heeres und der Be¬
völkerung mit Leder ist unbedingt erforderlich , daß alle
beteiligten Stellen Zusammenwirken , um den Bedarf der
Lederindustrie an Gerbrinde durch die Gewinnung jeder
greifbaren Menge zu decken.

Dies gilt von der Fichtenrinde in gleichen Maße
wie von der Eichenrinde.

Das Kriegsamt ersucht daher , mit allem Nachdruck
daraufhin zu arbeiten , daß in sämtlichen Waldungen in
größtmöglichem ümfangr Gerbrinde geschält und nament¬
lich auch alle Fichtenrinde der Lederindustrie zugesührt
werden.

Die Kriegsleder -Aktienqesellschaft ist bereit , für Gerb¬
rinde von einwandfreier Beschaffenheit von jetzt ab durch¬
weg die Höchstpreise zn bezahlen . Die Kontrollstelle für
freigegebenes Leder bewilligt jeder Lohschölerfamilie die
Freigabe von 1 kg Leder für das laufende Jahr . Die
Kriegsamtstellen sind veranlaßt , bei Beschaffung der er¬
forderlichen Arbeitskräfte nach Möglichkeit entgegen zu
kommen.

Die Herren Bürgermeister ersuche ich, die Gewinnung
jeder greifbaren Menge Eichen - wie auch Fichteurinde
nach Kräften zu fördern und insbesondere auch die Lmu-
bergsbesitzer auf die Notwendigkeit der Abgabe der Sünde
hinzuweisen.

Der KreiauSschuß des Oberwesterwaldkreiscs.

der
An die Herren Bürgermeister des Kreises.

Am 13 . Juli cr., letzter Termin zur Vorlaae .. .
Ucbersicht „B ." der Erhebung über den Brennstoffbedar
der Haushaltungen usw . " #

Marienberg , den 10 . Juli 1918.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.

Marienberg , den 4 . Juli 1918.
Die Königliche Kreis - und Forstkasse in Ma-

rienberg ist zur Annahme und Ausgabe von Geldern
an jedem Werktage vormittags von 8— 12 Uhr ac-
öffnet.

Geschloffen bleibt die Kasse
1. am 24 . jeden Monats , oder wenn dieser Tag auf

einen Sonn - oder Feiertag fällt , am vorhergehenden
Werktage,

2 . an den beiden letzten Werktagen eines jeden Mo¬
nats , oder wenn der Monatserste auf einen Sonn¬
oder Feiertage fällt , am dritt - und zweitletzten Werk¬
tage des vorhergehenden Monats.

Großes Hauptquartier , 10. Juli W . T . B . (Amtlich.)
Westlicher Kriegsschauplatz.

Front des Gen .-Feldm . Kronpr . Ruppr . v . Bayern.
Im Kemmelgebiet , an der Lys und Somme lebte

die Gefechtstätigkeit in den Abendstunden auf . Nächt¬
liche Erkundungsvorstöße des Feindes.

Heeresgruppe deutscher Kronprinz.
Der Franzose setzte seine heftigen Teilangriffe fort.

Südwestlich von Noyon und südlich der Aisne stieß er
mehrfach mit starken Kräften vor und setzte sich in den
Gehöften Porte und der Loger , westlich von Authenil,
sowie in den alten französischen Gräben nördlich von
Longpont fest. In den anschließenden Abschnitten wurde
er durch Feuer abgewiesen.

Bei örtlichem Erkundungsvorstoß westlich von Cha-
teau -Thierry machten wir Gefangene.

Rege Erkundungstätigkeit des Feindes beiderseits von
Reims.

Heeresgruppe Herzog Albrecht.
. Im Sundgau brachten unsere Truppen aus den ftan-

zosischen Gräben nördlich von Largitzen Gefangene zurück.
Ueberfützrung der Leiche Mirbachs.

Berlin , 9 . Juli . Die Leiche des ermordeten deutschen
Gesandten Grafen Mirbach wird von Moskau nach
Deutschland übergeführt werden . Die Beisetzung wird
auf dem Stammschloß der gräflichen Familie im Rhein¬
land stattfinden.

Die Kriegsschädenforderung an Rußland.
7 Milliarden Rubel.

... . Berlin , 10 . Juli . „NaschaSlowo " meldet der „Vos-
stschen Zeeitung " zufolge , daß am 2 . Juni beim Kommis-
sanat für Handel und Industrie in Moskau eine Sitzung
der Hauptllquidierungskommiffion des Brester Vertrage»
stattgefunden hat , bei der die Frage des Ersatzes der Kriegs¬
schäden beurteilt wurde , die Deutschland in diesem Krieg
erlitten hat . Die Gesamtsumme der öffentlichrechtlichen
und privatrechtlichen Ansprüche , die Deutschland von Ruß¬
land erhalten soll, beträgt nach den Feststellungen der Mos¬
kauer Kommission sieben Milliarden Rubel , wobei Deutsch¬
land , das starken Bedarf an rusiichen Rubeln hat , darauf
bestand , daß diese Ansprüche in allernächster Zukunft liqui-
drert werden müssen.

Der Reichstag und der neue Staatssekretär.
, : « erlin io . Juli . Wie die „Vossische Zeitung " hört,
findet die Sitzung des Hauptausschusses , die sich auf so¬
zialdemokratischen Antrag mit der Kriegskreditvorlage be¬
schäftigt , am Freitag statt . Man hat in parlamentarischen
Kreisen nicht den Eindruck , daß der Reichskanzler zur
Abgabe programmatischer Erklärungen im Hauptausschuß
erscheinen « erde . Herr von Payer , der den Grafen Hert-
üng vertreten dürfte , wird wahrscheinlich eine wesentlich
besänftigte Atmosphäre vorfinden . Der neue Staats¬
sekretär wird zweifellos die erste Gelegenheit benutzen , um
mit den Führern der Reichstagsfraktionen in Fühlungen
treten.

Berlin , 10 . Juli . Die interfraktionelle Beratung
von Mitgliedern der Mehrheitsparteien , die gestern abend
stattfand , kam nach der „Vossischen Zeitung " z, dem Er¬
gebnis , daß ein Grund zum Mißtrauen gegen Herrn von
Hintze von vornherein nicht vorliege und daß ein Anlaß,
ihn als alldeutsch oder annektionistisch zu bezeichnen , nicht
gegeben sei. Die Mehrheitsparteien wollen dem neuen
wtsatssekretär gegenüber abwartend verharren . Eine Spren¬
gung der bisherigen Mehrheit sei nicht zu befürchten.

Berlin , 10 . Juli . Unter den Mehrheitsparteien des
Reichstags herrschte gestern , wie die „Vossische Zeitung"
berichtet , wegen des unvermittelten Rücktritts des Staats¬
sekretärs v . Kühlmann zunächst eine gewisse Erregung.
Die Stimmung beruhigte sich indessen , als der Inhalt eine»
Telegramms bekannt wurde , daß der Reichskanzler an
Herrn von Payer gerichtet hat . Auch die Tatsache , daß
Graf Hertling selbst in der Politik des Grafen Hertling
ausgesprochen habe , gibt eine Gewähr für die Stetigkeit
des Regierungskurses.
3ur Angelegenheit des Fürsten Lichnowrkn.

Berlin , 10 . Juli . Der „Vossischen Zeitung " zufolge
verlautete gestern , daß am Freitag eine Geheimsitzung
stattstnden werde . Es ist anzunehmen , daß in dieser
Sitzung der Ausschluß de» Fürsten Lichnowsky aus dem
Herrenhause beschlossen werden wird.
Die Kandidaten für den polnischen Königsthron.
u Berlrn , 10 . Juli . In politischen Kreisen Polens
hat sich, wie das Berliner Tageblatt " hört , in der letzten
Zeit der Wunsch sehr verstärkt , durch eine möglichst bal-
ossk Lösung der Königsfrage zu einer Konsolidierung der
Verhältnisse zu gelangen . Besonders die Vorgänge in
Rußland haben diesen Wunsch veranlaßt , und in den ein¬
zelnen polnischen Parteien werden verschiedene Kandida¬
ten genannt , denen man den polnischen Thron anbieten
möcyte . 5 Namen stehen dabei in erster Linie . Es sind
dies Prinz August Wilhelm von Preußen , bei dem die
Frage der Religion zu erwägen bliebe , Erzherzog Karl
Stephan , Herzog Albrecht Eugen , der 2 . Sohn des Prin¬
zen Albrecht von Würtemberg , Prinz Friedrich Christian,
der 3 . Sohn des Königs von Sachsen und Prinz Kyrill,
der 2 . Sohn des Königs von Bulgarien.

Der politische Feldzug der Entente.
K, -r 10 . Juli . In eingeweihten diplomattschen
Kreisen Berns ist man |ber Ansicht , daß die Moskauer

M



Ereignisse den 2. Teil eines von dem Vieroerband ans¬
gearbeiteten politischen Feldzuges darstellen. Wohl wis¬
send, daß die amerikanische Hilfe zu spät eintreffen wird,
wenn den Deutschen Zeit gelassen wird, ihren Angriffs¬
plan im Westen zur Reife zu bringen, versuchen die
Westmächte ihr möglichstes, den Mittelmächten nach allen
Windrichmngen hin Schwierigkeiten zu bereiten, die sie
veranlassen sollen, von der weiteren Verfolgung der mili¬
tärischen Aktion im Westen abzusehen.

Da» amerikanische Riesenflugzeug.
Basel, 10. Juli. Aus New Bork melden die „Bas¬

ler Nachrichten" : Das erste amerikanische Riesenflugzeug
unternahm gestern nachmittag seinen ersten Flug. Es han¬
delt sich um einen wirklichen Überluftkreuzer, von dem
man glaubt, daß er leicht den Ozean überfliegen könne.

Von Nah und Fern.
Marienberg, 11. Juli. Die Firma Gutehoffnungs¬

hütte Oberhausen(Rheinland), Aktienverein für Bergbau
und Hüttenbetrieb, hat von dem von ihr gezeichneten
Beitrage zur Ludendorffspendeden Teilbetrag von 5000
Mk. dem Oberwesterwaldkreiseüberwiesen. Auch an
dieser Stelle sei herzlich gedankt.

— (Verdienstkreuz.) De» Königs Majestät haben
geruht, das Verdienstkreuz für Kriegshilfe zu verleihen
den Herren Bürgermeister und Kommissionär der Reichs¬
getreidestelle Karl Alhäufer-Giesenhaufen, Bürgermeister
und Mitglied der LandwirtschaftskammerDenker-Lautzen¬
brücken, Bürgermeister Jdelberger-Niedermörsbach, Bür¬
germeister Kaur-Mündersbach, Bürgermeister-Stellvertreter
und Kommissionär der Reichsgetreidestelle Iuliks Müller-
Kroppach, Kreiswiesenbaumeister Hermann Nöll-Marien-
berg und Bürgermeister Weinbrenner-Langenbachb. K.

— (Fleischlose Wochen.) Von August an werden
fleischlose Wochen eingeführt zwecks Schonung unseres in
diesem Jahre ziemlich stark angegriffenen Viehstandes.
Die Fleischkürzung dauert2 Monate und findet vorläufig
am 1. Oktober ihr Ende; die Streckung des Fleischver¬
brauches ist so gedacht, daß die Ration selbst unverändert
bleibt, aber wahrscheinlich zweimal im Monat ausgesetzt.
Nähere Bestimmungen über die Ausführung fehlen noch,
doch steht es fest, daß ausreichender Ersatz durch Mehl
und sonstige Nährmittel gewährt wird.

K»rb, 8. Juli. In der Nacht vom Samstag auf
Sonntag wurden aus dem Maschinenraum der Möbel¬
fabrik Panthel auf Bahnhof Korb- drei wertvolle Treib¬
riemen gestohlen. Polizeiliche Nachforschungen sind ein¬
geleitet. Der Betrieb erleitet keine Unterbrechung.

Hachenburg, 9. Juli. Das Verdienstkreuz für
Kriegshilfe ist dem Vorsteher des Kaiserlichen Postamts'
Hachenburg, Herrn Postmeister Schipp hier, verliehen'
worden.

Hachenburg, 10. Juli. Es gibt kein edleres Werk,
keine höhere Pflicht, als zertrümmerte Menschensclsicksale
wieder aufzurichten. Das ist der Zweck der Ludendorff-
Spende, die unseren Kriegsbeschädigtenzugute kommt.
Die Sammlung in unserem Kreise soll durch eine am Sonn¬
tag, den 14. d. M . im Friedrich'schen Saale in Hachen¬
burg stattfindende instrumentale und vokale Darbietung
bewährter Kräfte gekrönt werden. Der gesamte Ertrag
des Ludendorff-Konzertes wird für unsere Kriegsbeschä¬
digten verwendet. Wer sich einen wirklichen Kunstgenuß
nicht entgehen lassen will und noch zur Ludendorffspende
etwas beisteuern will, versehe sich frühzeitig mit Eintritts¬
karte.

Limburg, 9. Juli. (Das Eisenbahnunglück bei
Willmenrod vor Gericht.) Am 17. September vor. Js.
ereignete sich bei Willmenrod ein Eisenbahnunglück, bei
welchem mehrere Personen getötet und viele verletzt wur¬
den. Er hatten sich gestern dieserhalb vor der hiesigen
Strafkammer1) der Lokomotivführer Heinrich Horn aus
Altenkirchen2) der Zugführer Pius Jsack von dort, 3)
der Hilfsschaffner Ewald Müller von Gieleroth, 4) der
Werkführer Anton Born von Altenkirchen wegen fahr¬
lässiger Tötung und Körperverletzung zu verantworten.
Ihnen wird vorgeworfen, daß sie durch Fahrlässigkeit das
schwere Unglück verursacht haben. Die lange dauernde
Verhandlung endete mit der Verurteilung sämtlicher An¬
geklagten. Horn erhält 3 Monate, Jsack 9 Monate,
Müller und Born je 6 Monate Gefängnis.

Essen, 9. Juli. In dem'Personenzug, der um 7‘/2
Uhr vormittags von Essen in Bochum einläuft, wurde
gestern in einem Abteil zweiter Klasse eine offenbar den
bemittelten Ständen angehörende Frau mit einem Stich
in die Brust tot aufgefunden. Da Wertsachen nicht vor¬
handen waren, wird Raubmord angenommen.

Worms, 9. Juli. In Affelheim richtete der 17-
jährige Sohn des Stationsmeisters Landler im Scherz
einen Revolver, den er ungeladen wähnte, gegen sich.
Plötzlich ging ein Schuß los, der dem jungen Mann
in die Brust drang und auf der Stelle tötete.

Letzte Nachrichten.
Tunnelprojekt unter dem Suezkanal.

Lugano, 11. Juli. Laut der römischen Preß Agen¬
tur Volta hat die englische ägyptische Regierung eine
besondere Kommission von Technikern mit dem Studium
eine» Planes für den Bau eines Tunnels unter dem
Suez-Kanal beauftragt.

Die Krise.
Berlin, 11. Juli. Vizekanzler von Payer hat

gestern längere Besprechungen mit den Vertretern der
verschiedenen Parteien gepflogen. Im Mittelpunkt dieser
Konferenzen standen die Ostfragen, darunter die Verhält¬
nisse in der Ukraine. In der heutigen Ausschußsitzung

Win zehen mr Sonntag»nWtlng?
Zur Ludeudorff-Feier nach Hachenburg im
Friedrich 'schen Saale nachmittags 5 Uhr!

dürften die Parteien der Linken, wie da» „Berliner
Tageblatt erfährt, im Anschluß an den Rücktritt des
Staatssekretärs von Kühlmann an den Reichskanzler
Grafen Hertling ganz bestimmte Fragen richten die sich
nicht blos auf die Richtlinien der allgemeinen Politik
beschränken, sondern die auch auf Einzelheiten der gegen¬
wärtigen und zukünftigen Kanzlerpolitik eingehen dürften.
Der österreichische Botschastsposten irr Moskau.

Berlin, 11. Juli. Zu der Absicht der österreichisch¬
ungarischen Regierung, des Gesandtenposten in Moskau
in allernächster Zeit zu besetzen, erfährt die „Vossische Zei¬
tung", daß der k. u. k. Botschafter Graf Forgach für
diesen Posten in Aussicht genommen ist.

^agesberichr vom  N . Juli.
vereitelter Fliegerangriff auf Aoblenz.

Westlicher Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht.

Tagsüber mäßige Gefechtstätigkeit, die am Abend
vielfach auflebte. Nächtliche Erkundungskämpfe. Ein
stärkerer Vorstoß des Feindes nordöstlich von Bethune
wurde abgewiesen.

Heeresgruppe Deutscher Kronprinz.
Lebhafte Feuertätigkeit zwischen Aisne und Marne.

Erneute Teilangriffe, die der Feind aus dem Walde von
Villers-Cotterets herausführte drückten unsre Posten
an den Savirres-Grund zurück.

Von einem Geschwader von 6 amerikanischen Flug¬
zeugen, die Koblenz angreifen wollten, sielen5 in unsere
Hand. Die Besatzung wurde gefangen genommen.

Der Erste Generalquartiermeister.
Ludendorff.

Gehern abend 11 Uhr verfchied nach
kurzem, aber Schwerem Leiden unsere gute
Muffer, Schwiegermutter und Großmutter

Henriette Schneider
geh. Uhr

im 70. Lebensjahre.
Kirburg und Langenbach, den 11. Iuli 1918.

Die trauernden Hinterbliebenen.

Die Beerdigung findet statt:
Sonntag , den 14. Iuli, mittags 1 Uhr.

00

Innrer n. Wnrbeiter
zum Wiederaufbau von Löhnfeld gesucht.

Meldung BaukantineHering , Löhnfeld.
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooco

Apfelwein,
genfer und Selterser

Mineralwasser,
feinste alkoholfreie

Erfrischungsgetränke
mit Citrone-, Himbeer- und Waldmeistergeschmack,

stets lieferbar.Phil.Weiber, Hülheilwg.
Fernruf Nr. 2.

$ !enqmer
suchen

Gebr . Achenbach,
G. m. b. H.,

Weidenau-Sieg.

Rummel
Kauft in jeder Menge.
Apotheke Marienbg.

Schöner, sprungfähiger

Lahnbulle
steht zum Verkauf bei
Wilhelm Thiel,

Welkenbach (Westerwald).

Einmachtabletten
zum Haltbarmachen

von Obst.
Apoth . Marienberg.

Oelfriidtfe!
Sämtliche Oelfrüchte sind— soweit sie nicht den

Landwirten zur Saat und zum Schlagen von Oel zustehen
— entweder an die von uns bestellten Unterkommissionäre
oder per Fuhre an eines unserer nächstgelegenen Lager¬
häuser zur Ablieferung zu bringen. Als Hauptsammcl-
lager ist das Raiffeisenlagerhaus, Camberg(Nassau)
bestimmt, wohin alle Bahnsendungen zu richten sind.
Auskünfte über die Preise und sonstigen Bestimmungen
im Verkehr mit Oelftüchten werden auf Anfrage sofort
erteilt.

Die Kommissionäre des Kriegsausschusses
für Oele und Fette , Berlin:

Landw. Central-Darlehnskaffe für Deutschland,
Filiale Frankfurt a. M., Schillerstraße 25.

Landw. Central-Genossenschaft, e. G. m. b. H.,
. Wiesbaden, Moritzstraße Nr. 29.

Für alle Orte Unterkommissionäre gegen hohe
Provision gesncht.

Zur Besprechung der mit der Gründung einer
Kleiderversorgungs- Genossenschaft in den Bezirken
der Handelskammern Wiesbaden, Limburg, Dillen-
burg und Wetzlar zusammenhängenden Fragen lädt die
Handelskammer Wiesbaden sämtliche Webwarenklein¬
händler, soweit sie den Handel bereits vor dem1. August
1914 betrieben haben, zu einer Sitzung auf
Montng, den 16. 3tili 1918, nnchm. V,  Uhr
im Saale der Wartburg , Wiesbaden, Schwalbacher-
stratze 51 (Straßenbahnlinie3) ein und bitten wir die
Angehörigen des Webwaren-Kleinhandels, dieser Sitzung
beiwohnen zu wollen.

Die Handelskammer Dillenburg.

König !. Oberförstereien Kroppach
und Hachenburg (Westerwald)

verkaufen am Donnerstag , dem 25. Juli d. I ., von
2 Uhr mittags an im Hotel Schmidt  zu Hachenburg
folgendes Holz:

A. Oberförsterei Kroppach.
1. Revierförsterei Nister (Revierförster Weber,

Nister, Post Hachenburg), Distr. 14, 15, 17, 18, 205
23b, 25, 32, 33, 38 b c, 39b, 45 a. Eichenstämme: AU.
25 Stck. 27,24 fm, B I.—V. 75 Stck. 28,03 fm; Hain-
buchenstämme: B III., B V. 3 Stck. 1,41 fm; Birken¬
stämme: B v. l Stck. 0,61 fm; Fichtenstangen: I. und
II. Kl. 13 Stck. (Distr. 38b).

2. Försterei Marienstatt (Forstgehilfe Groß, Alt¬
stadt, Post Hachenburg). Distr. 50b, 51 ac , 52a, 54a,
55a, 63c, 64b, 66 b, 63a, 72, 74b. Eichenstämme:
A I., B I. 4 Stck. 7,14 fm, B IV., V. 2 Stck. 0,90 fm;
Buchenstämme: A I.—III. 11 Stck. 14,10 fm, B I. bis
V. 14 Stck. 15,96 fm; Fichtenstämme: I.—IV. 61 Stck.
31,88 fm. Ferner an Brennholz : Eichen: 5 rm Scheit
u. Knüppel, 1 Hdt. Wellen, 40 rm Reiser; Buchen:
0.80 Hdt. Wellen; Erlen : 4 rm Scheit u. Knüppel;
Fichten: 1 rm Scheit.

3. Försterei Lützelau u. Alhausen (Förster Keßler,
Steinwingert, Post Kroppach), Distr. 77a, 80, 83 b,
87a, 90, 98. Eichenstämme II.—V. 278 Stck. 103,02 fm;
FichtenstämmeI.—IV. 29 Stck. 18,12 fm. Ferner im
Distr. 85b 6 rm Fichtenscheit ch.

B. Oberförsterei Hachenburg.
Försterei Bellerhof (Hegemeister Mehl, Bellerhof,

Post Freilingen), Distr. lab,  2ab , 106, 10e, 11a,
12a, 13, 14, 17, 24 a, 25, 26. Eichenstämme: A IV.,
A V., B IV., V. f . 24, Stck. 14,5lfm ; Eichenstangen:
1.—in . 16 Stck. Buchenstämme : A II. III ., B I.—V.
163 Stck. 186,51 fm ; Eschenstangen : II. III . 20 Stck.,
IV.—VI . 170 Stück ; Erlennutzscheit und -Knüppel
24 rrnj;Aspennutzscheit und -Knüppel 6 rrn; Kirschbaum¬
stämme: B IV., V. 6 Stck. 2,02 fm; Lärchenstämme
III., IV. 4 Stck. 1,74 fm< Fichtennutzknüppel5 rm;
ferner sämtl. Fichtenstangen aus dem ganzen Bezirk
und zwar I.—III. 463 Stck., IV.—VI. 222 Stck.

Auskunft über das zum Verkauf kommende Holz
erteilen die genannten Forstbeamten. Auszüge können
bei rechtzeitiger Bestellung vom Förster Unverzagt,
Hachenburg, bezogen werden.

Bitte verlangen Sie Offerte in

Mngin -KnWst"
vorzüglich bewährt bei allen Feld- und Gartenfrüchten,

auf Wiesenu. s. w. sowie in
Kalidüngesalz , KaiNit , Chlorkalium,

Düngekalk u. s. w.
von der Firma

Wilh . Nudersdorf , Düsseldorf 102.
Düngemittelfabrik und Großhandlung,

Telefon 2149 und 1260.
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